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Herr Peter Brandmann

hat vom 20. März 2024 bis 21. März 2024
mit Erfolg an der Unterweisung teilgenommen

Veranstaltungsleitung - Zerfizierte unterwiesene Person (ZUP)
nach aktueller Musterversammlungsstäenverordnung (MVStäVO)
§ 38 Abs. 2 bzw. dem entsprechenden Landesrecht teilgenommen.

Seminarort: Webinar

Folgende Themen wurden im Seminar vermielt:

➣ Leitung und Aufsicht in Versammlungsstäen

➣ Grundkenntnisse über relevante gesetzliche Regelungen für den
Veranstaltungsbetrieb

➣ Umsetzen von Maßnahmen und Unterweisung von Mitwirkenden

➣ Sensibilisierung in Bezug auf Unfallgefahren für Mitarbeiter und Besucher

➣ Ermilung von Gefährdungen, Definionen von Schutzzielen

➣ Relevanz von Brandschutz, Evakuierung, Erste Hilfe

Der Inhaber dieser Bescheinigung kann den Betreiber/die Betreiberin
hinsichtlich der Erstellung einer Gefährdungsanalyse und der Einhaltung
der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschrien sowie der MVStäVO
bzw. dem entsprechenden Landesrecht beraten. Er kann die Aufgabe
„Veranstaltungsleitung“ (§ 38 Abs. 2) wahrnehmen, wenn die vorab
durchzuführende Gefährdungsanalyse ergeben hat, dass vom Auf- u. Abbau
sowie der jeweiligen Veranstaltung keine Gefahren ausgehen und eine
Einweisung in das Objekt stagefunden hat.
Die Gülgkeit des Zerfikates ist befristet auf ein Jahr. Sie verlängert sich jeweils
um weitere zwölf Monate, sofern eine Wiederholungsunterweisung gemäß
DGUV Vorschri 1, DGUV Vorschri 17 und MVStäVO bzw. entsprechendem
Landesrecht erfolgt.

Geilenkirchen, 21. März 2024


